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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.01.1966

Norm

ZPO §530 Abs1 Z7 G5

Rechtssatz

Zur Nachholung der wegen zu geringen Alters des Kindes nicht durchführbaren erbbiologisch - anthropologischen

Untersuchung steht dem Beklagten nur der Weg der Wiederaufnahme nach § 530 Abs 1 Z 7 ZPO o8en (keine

Unterbrechung des Verfahrens).
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